
§254 9. K a p i t e l  — M il i tä r  S tra f ta ten 304

DDR zurückkehrt, verw irklicht unabhängig von der Zeit seines A ufent
haltes den Entzug vom W ehrdienst.

M it dem  Verlassen oder Fernbleiben ist die Fahnenflucht nicht be
endet. Der T äter schafft m it seiner Tat einen verbrecherischen Zustand 
und hält diesen durch seine Fahnenflucht aufrecht. Die Fahnenflucht ist 
ein Dauerdelikt, das in der Regel beendet w ird  durch
— die Selbststellung des Fahnenflüchtigen;
— das Ergreifen des Täters durch die S taatsorgane;
— die Beendigung des W ehrdienstverhältnisses.

Die A usgestaltung der Fahnenflucht als D auerdelikt ha t insbes. Be
deutung fü r die str. V erantw . der Bürger, die einer fahnenflüchtigen M ili
tärperson Hilfe gew ähren (Beihilfe), und fü r die rechtliche Beurteilung 
der von der flüchtigen M ilitärperson w eiterhin  begangenen S traftaten .

4. Beispiele von schweren Fällen  sind in Abs. 2 beschrieben. Das ge
meinschaftliche Begehen gem. Ziff. 3 setzt eine w illensm äßige Ü ber

einstim m ung und eine gem einschaftliche Tatbegehung durch m indestens 
zwei M ilitärpersonen voraus.

Ein schwerer Fall w ird  neben den beschriebenen Möglichkeiten regel
mäßig dann vorliegen, w enn z. B. ein Offizier die Fahnenflucht begeht, 
w enn die T at zu schweren Folgen fü r  die G efechtsbereitschaft führt, w enn 
zur D urchführung der T at solche G egenstände der K am pftechnik wie 
Flugzeuge, Schiffe, P anzer usw. benutzt wurden.

5. V orbereitung und Versuch sind strafbar. Solche H andlungen wie 
das Beschaffen von Zivilkleidung oder falschen Papieren, das Ver

stecken des Gepäcks außerhalb  der K aserne zum Zweck der M itnahm e, 
das A uskundschaften des Fluchtweges usw. sind V orbereitungshandlungen.

H aben die H andlungen des Täters keinen engen Zusam m enhang und 
keine Z ielgerichtetheit zum Verlassen bzw. Fernbleiben (z. B. das bloße 
K undtun der Absicht der Fahnenflucht), liegt keine V orbereitung vor. 
R ücktritt von V orbereitung und Versuch gern. § 21 Abs. 5 ist möglich.

6. W ird die Fahnenflucht m it dem  Ziel des Verlassens des S taats
gebietes der DDR begangen, so findet § 213 keine Anwendung. § 254

ist im  V erhältnis zu § 213 infolge des W ehrdienstverhältnisses der M ilitär
personen das speziellere Gesetz.

§ 213 kom m t bei einer M ilitärperson n u r zur A nwendung, w enn sie 
diese H andlungen nach §213 begeht, die nicht auf eine Entziehung vom 
W ehrdienst gerichtet sind (z. B. bei Abweichungen vom vorgeschriebenen 
Reiseweg usw.)

7. Z ur Anzeige einer Fahnenflucht ist gern. § 225 Abs. 1 Ziff. 6 jeder
m ann verpflichtet. Da die Fahnenflucht ein D auerdelikt ist, besteht

diese Anzeigepflicht, bis die T at beendet ist oder der Fahnenflüchtige sich 
außerhalb  des Staatsgebietes der DDR befindet und ein Zugriff durch die 
Staatsorgane der DDR nicht möglich ist.


